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Norm

AlVG 1977 §1 Abs1 lita

AlVG 1977 §1 Abs4

AlVG 1977 §12 Abs3 lita

AlVG 1977 §12 Abs6 lita

ASVG §4 Abs1 Z1

ASVG §4 Abs2

AVG §38

Rechtssatz

Ungeachtet dessen, dass § 12 Abs. 3 lit. a AlVG nicht auf das Bestehen der Vollversicherungsp8icht, sondern auf das

Bestehen eines Dienstverhältnisses abstellt, ist zufolge der Bestimmung des § 12 Abs. 6 lit. a AlVG der Begri: des nicht

geringfügig entlohnten Dienstverhältnisses, der sich aus den genannten Bestimmungen des § 12 AlVG in ihrem

Zusammenhang ergibt, ident mit dem des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses iSd § 4 Abs. 2 ASVG, an

welches § 1 Abs. 1 lit. a iVm Abs. 4 AlVG für die Arbeitslosenversicherungsp8icht (u.a.) anknüpft. Es ist daher rechtlich

ausgeschlossen, dass für einen bestimmten Zeitraum sowohl das Vorliegen einer Vollversicherungspflicht iSd § 4 Abs. 1

Z 1 iVm Abs. 2 ASVG und § 1 Abs. 1 lit. a AlVG, gleichzeitig aber auch das Vorliegen von Arbeitslosigkeit bejaht werden

kann, zumal die maßgebenden Kriterien einer entsprechend entlohnten abhängigen Beschäftigung in beiden Fällen die

gleichen sind. Wer in einem nicht geringfügig entlohnten vollversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis tätig ist,

kann schon aus diesem Grunde nicht arbeitslos sein. Bei Vorliegen eines rechtskräftigen, die Versicherungsp8icht

feststellenden Bescheides ist dieser der Beurteilung zugrunde zu legen und das Vorliegen von Arbeitslosigkeit für den

gleichen Zeitraum schon deswegen zu verneinen. Der Bescheid über die Versicherungsp8icht ist insoweit als

Entscheidung einer Vorfrage gemäß § 38 AVG zu werten (vgl. zum Ganzen VwGH 30.6.1998, 98/08/0129). In einem Fall,

in dem es an einer rechtskräftigen Entscheidung über die P8ichtversicherung fehlt, sind jedoch im Verfahren nach dem

AlVG brauchbare Tatsachenfeststellungen über alle relevanten Umstände der in Frage kommenden

Erwerbstätigkeit(en) zu tre:en, die eine rechtliche Beurteilung betre:end das Bestehen einer die Arbeitslosigkeit

ausschließenden P8ichtversicherung ermöglichen. Eine Bindung an die beim Hauptverband der

Sozialversicherungsträger tatsächlich geführten Versichertendaten kann dem Gesetz nicht entnommen werden

(vgl.VwGH 24.7.2013, 2011/08/0221, 0222) und wäre schon aus Rechtsschutzgründen nicht zulässig.
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